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1. TERMINSACHE: Förderzeit-
raum für Baukindergeld verlängert 
 

Mit dem Baukindergeld fördert das Bun-

desministerium des Innern, für Bau und 

Heimat – unter weiteren Voraussetzungen 

(siehe hierzu auch unter www.kfw/bau-

kindergeld) – den Bau oder Kauf von 

selbstgenutztem Wohneigentum für Fami-

lien mit Kindern und Alleinerziehende. 

Gefördert wird der erstmalige Neubau o-

der Erwerb von Wohneigentum zur 

Selbstnutzung in Deutschland für Fami-

lien und Alleinerziehende mit mindestens 

einem im Haushalt lebenden Kind unter 

18 Jahren.  
 

Das Baukindergeld wird bis zu einer 

Haushaltseinkommensgrenze von maxi-

mal 90.000 € pro Jahr bei einem Kind plus 

15.000 € für jedes weitere Kind gewährt. 

Familien können zehn Jahre lang jährlich 

1.200 € Baukindergeld je Kind erhalten. 

Eine Familie mit einem Kind erhält z. B. 

einen Zuschuss über 10 Jahre von insge-

samt 12.000 €. 
 

Den Antrag auf Baukindergeld konnten 

diejenigen stellen, die zwischen dem 

1.1.2018 und dem 31.12.2020 ihren 

Kaufvertrag unterzeichnet bzw. eine 

Baugenehmigung erhalten haben.  Auf-

grund der Corona-Pandemie können 

viele Antragsteller vorgegebene Fristen 

nicht einhalten. Daher wird diese Frist 

bis zum 31.3.2021 verlängert. Das 

Baukindergeld kann dann nach Ein-

zug in die neue Immobilie im Rahmen 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Baukindergeld-(424)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Baukindergeld-(424)/
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der 6-monatigen Antragsfrist bis spä-

testens zum 31.12.2023 beantragt wer-

den. 
 

 

2. Sonderzahlungen an Arbeit-
nehmer bis 31.12.2020 steuer- und 
 sozialversicherungsfrei 
 

Das Bundesfinanzministerium räumt Ar-

beitgebern im Zeitraum1.3.2020 bis 

31.12.2020 die Möglichkeit ein, ihren Be-

schäftigten Beihilfen und Unterstützun-

gen bis zu einem Betrag von 1.500 € im 

Jahr 2020 steuer- und sozialversiche-

rungsfrei auszuzahlen oder als Sachleis-

tungen zu gewähren.  
 

Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., 

dass die Beihilfen und Unterstützungen 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn geleistet und die steuer-

freien Leistungen im Lohnkonto aufge-

zeichnet werden (siehe hierzu auch den 

Beitrag Nr. 1 in „Das Wichtigste“ Juni 

2020.  
 

 

3. Änderung des Grundfreibe-
trags im „Zweiten Familienentlas-
tungsgesetz“ 
 

Das „Zweite Familienentlastungsgesetz“ 

der Bundesregierung wird vom Bericht 

über die Höhe des steuerfrei zu stellenden 

Existenzminimums von Erwachsenen und 

Kindern für das Jahr 2022 beeinflusst, den 

das Bundeskabinett am 23.9.2020 be-

schloss.  
 

So soll sich der Grundfreibetrag für den 

Veranlagungszeitraum (VZ) 2021 von 

9.696 €, die der ursprüngliche Geset-

zesentwurf vorsah, auf nun 9.744 € auf 

Basis des Existenzminimumberichts erhö-

hen. Im VZ 2022 bleibt die Erhöhung auf 

9.984 €, wie im Gesetzentwurf vorgese-

hen, bestehen. In der September-Ausgabe 

von „Das Wichtigste“ berichteten wir be-

reits über das „Zweite Familienentlas-

tungsgesetz“.  
 

Zentrale Elemente des Gesetzes sind ne-

ben der Erhöhung des Grundfreibetrags 

auch eine Anhebung des Kindergelds so-

wie des Kinderfreibetrags. Ziel des Ge-

setzes ist die Verbesserung der Familien-

leistungen, die Berücksichtigung eines 

gestiegenen Existenzminimums sowie 

der Ausgleich der kalten Progression.  
 

 

4. Besondere Regelungen für Mi-
nijobber enden zum 31.10.2020 
 

Von den Auswirkungen durch den 

Corona-Virus sind auch Minijobber und 

deren Arbeitgeber betroffen. Für sie gel-

ten teilweise andere Regelungen als für 

sozialversicherungspflichtige Arbeitneh-

mer. Grundsätzlich gilt: 

 

 Überschreiten der Verdienst-

grenze: Überschreitet der Jahresver-

dienst eines Minijobbers 5.400 €, 

liegt nicht automatisch eine sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung 

vor. Ein Minijob bleibt auch dann be-

stehen, sofern die Verdienstgrenze 

gelegentlich (nicht mehr als drei Ka-

lendermonate innerhalb eines Zeit-

jahres) und die Entgeltgrenze nicht 

vorhersehbar (nicht im Voraus ver-

einbart) überschritten werden. Grund-

sätzlich spielt hier die Höhe des Ver-

dienstes keine Rolle. 

 

Aufgrund einer Verlautbarung der 

Spitzenorganisation der Sozialversi-

cherung vom 30.3.2020 konnte ein 

gelegentliches Überschreiten der 

Verdienstgrenze für die Monate 

März bis Oktober 2020 bis zu fünf-

mal innerhalb eines Zeitjahres erfol-

gen. 
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 Überschreiten der Arbeitszeit-

grenze: Nachdem es aufgrund der 

Corona-Pandemie im Bereich der Sai-

sonarbeit, insbesondere in der Land-

wirtschaft, zu fehlenden Arbeitskräf-

ten gekommen ist, wurde die Zeit-

grenze für kurzfristige Minijobs auf 

fünf Monate oder 115 Arbeitstage aus-

gedehnt. Die Anhebung galt für den 

Zeitraum vom 1.3.2020 bis 

31.10.2020. 

 

Anmerkung: Hier gilt zu beachten, dass 

diese Regelungen ab dem Monat Novem-

ber 2020 nicht mehr anwendbar sind. 

 

 

5.  Vorsteuerabzug aus Bewir-
tungsrechnungen 
 

Das Einkommensteuergesetz sieht für Un-

ternehmer gewisse Regelungen bei der Er-

mittlung des Gewinns vor. Dazu gehören 

beispielsweise bestimmte Ausgaben, wel-

che zwar grundsätzlich Betriebsausgaben 

darstellen, die aber nicht als solche steuer-

lich abzuziehen sind.  

 

Nicht abgezogen werden dürfen zum Bei-

spiel Bewirtungsaufwendungen aus ge-

schäftlichem Anlass, soweit sie 70 % der 

angemessenen Kosten übersteigen. Der 

Unternehmer hat zur steuerlichen Aner-

kennung der Kosten und zur Überprüfung 

der Angemessenheit schriftlich Angaben 

zu Ort, Zeit, Anlass und zu den anwesen-

den Teilnehmern und den entstandenen 

Kosten zu machen. Für die Höhe der Auf-

wendungen ist die Rechnung beizufügen, 

wenn die Bewirtung in einer Gaststätte 

stattgefunden hat.  

 

Für den Unternehmer ist ein Vorsteuerab-

zug aus dem vollen Rechnungsbetrag, so-

weit dieser nicht unangemessen hoch ist, 

möglich. Ob dies auch möglich ist, wenn 

die Aufzeichnungspflichten nicht erfüllt 

wurden, hat am 27.4.2020 das Finanzge-

richt Münster entschieden. In dem Fall 

wurden der Anlass der Bewirtung sowie 

die Angaben zu den Teilnehmern nicht 

dokumentiert, was zum Ausschluss des 

Vorsteuerabzugs führte.  

 

Trotz eines anderslautenden Urteils des 

Finanzgerichts Berlin Brandenburg v. 

9.4.2019, nachdem die Gewährung von 

Vorsteuer auch möglich ist, wenn die er-

forderlichen Angaben des Einkommen-

steuergesetzes nicht erfüllt wurden, ent-

schied sich das Finanzgericht Münster 

nun für die Verwehrung des Vorsteuer-

abzugs. Da gesetzlich genau vorgegeben 

ist, welche Angaben erforderlich sind, 

sollte es dem Unternehmer möglich sein, 

die notwendigen Voraussetzungen zu er-

füllen. Außerdem war der Unternehmer 

in diesem Fall nicht in der Lage nachzu-

weisen, dass gekaufte Speisen nicht für 

die eigene private Lebensführung vorge-

sehen waren. Hinzu kommt noch, dass 

eine Auskunft aufgrund des Mandatsge-

heimnisses über die bewirteten Mandan-

ten verweigert wurde. Die Nichtauf-

klärbarkeit geht dabei zu Lasten der 

Steuerpflichtigen. 

 

 

6. Neuregelung der Überbrü-
ckungshilfe ab September 2020 
 

Die Überbrückungshilfe wird in den Mo-

naten September bis Dezember 2020 

fortgesetzt und verbessert. Dazu verstän-

digten sich das Bundeswirtschaftsminis-

terium und das Bundesfinanzministe-

rium auf neue Modalitäten zugunsten der 

Antragsteller.  

 

Die Überbrückungshilfe steht für Unter-

nehmen aus allen Branchen offen, die 

von der Corona-Krise besonders betrof-

fen sind. Dazu wurden folgende Ände-

rungen am Programm vorgenommen: 

 

1. Förder-Höchstbetrag: Die maxi-

male Höhe der Überbrückungshilfe 
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beträgt 50.000 € pro Monat. 

 

2. Deckelungsbeträge: Die Deckelungs-

beträge in Höhe von 9.000 bzw. 15.000 

€ für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) werden ersatzlos gestrichen.  

 

3. Flexibilisierung der Eintritts-

schwelle: Zur Antragstellung berech-

tigt sind künftig Antragsteller, die ent-

weder  

 einen Umsatzeinbruch von mindes-

tens 50 % in zwei zusammenhän-

genden Monaten im  

Zeitraum April bis August 2020 ge-

genüber den jeweiligen Vorjah-

resmonaten oder  

 einen Umsatzeinbruch von mindes-

tens 30 % pro Monat im Durch-

schnitt in den Monaten  

April bis August 2020 gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum verzeichne-

ten. 

 

4. Erhöhung der Fördersätze: In Zu-

kunft werden erstattet: 

 90 % der Fixkosten bei mehr als 70 

% Umsatzeinbruch (bisher 80 % der 

Fixkosten),  

 60 % der Fixkosten bei einem Um-

satzeinbruch zwischen 50 % und 70 

% (bisher 50 %  

der Fixkosten) und  

 40 % der Fixkosten bei einem Um-

satzeinbruch von mehr als 30 % 

(bisher bei mehr  

als 40 % Umsatzeinbruch). 

 

5. Personalkostenpauschale: Die Perso-

nalkostenpauschale von 10 % der för-

derfähigen Kosten wird auf 20 % er-

höht. 

 

6. Schlussabrechnung: Bei der Schluss-

abrechnung sollen künftig Nachzah-

lungen ebenso möglich sein wie Rück-

forderungen. 

 

Die Antragstellung erfolgt wie gehabt 

über einen Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer, vereidigten Buchprüfer oder 

Rechtsanwalt. Die Antragskosten wer-

den den betroffenen Unternehmen mit 

dem gleichen Satz erstattet wie die übri-

gen förderfähigen Fixkosten. 

 

 

7. Beurteilung der Zahlungen für 
laufende Hauskosten 
 

Das Finanzgericht und anschließend 

auch der Bundesfinanzhof (BFH) haben 

sich mit der Beurteilung von Zahlungen 

für laufende Hauskosten beschäftigt, 

welche nur von einem Ehegatten getra-

gen werden. Dabei war zu klären, ob 

möglicherweise Unterhaltsleistungen o-

der Zuwendungen an den anderen Ehe-

gatten vorliegen. Auslöser für das ge-

richtliche Verfahren war ein Ehepaar, 

welches hälftig ein Einfamilienhaus für 

eigene Wohnzwecke besaß.  

 

Nach einigen Jahren wurde der Anteil 

des Ehemanns unentgeltlich auf seine 

Frau übertragen, wobei ihm aber weiter-

hin die kompletten Darlehensverbind-

lichkeiten zugerechnet blieben. Dadurch, 

dass der Ehemann nun sämtliche anfal-

lende Kosten in Zusammenhang mit dem 

Haus getragen hat, bestimmte das Fi-

nanzamt die Zahlungen als unentgeltli-

che Zuwendungen von dem Ehemann an 

die Ehefrau. 

 

Der BFH sah dies jedoch anders. Eine 

unentgeltliche Zuwendung liegt nur vor, 

wenn dieser keine (marktübliche) Ge-

genleistung entgegensteht, wobei aber 

ausschließlich objektive Gesichtspunkte 

maßgebend sind. Bei der Darlehensver-

bindlichkeit leistet der Ehemann keine 

Zuwendungen durch die Tilgungszah-

lungen. Eine solche Zuwendung entsteht 

nur durch den Verzicht eines Ausgleichs-

anspruchs, von dem in dieser Konstella-

tion nicht ausgegangen werden kann, da 
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beide Ehegatten vertraglich bei der Bank 

festgehalten haben, dass die Kosten nicht 

von Beiden in gleicher Höhe getragen 

werden müssen. Demnach kommt der 

Ehemann mit den Zahlungen lediglich sei-

ner Unterhaltspflicht nach. Dass sich das 

Haus im Eigentum der Ehefrau befindet 

ist dabei unschädlich. Gleiches gilt, wenn 

die Ehegatten zur Miete wohnen würden, 

auch dann lägen Zahlungen für den 

Wohnbedarf vor. 

 

 

8. Keine Grunderwerbsteuer bei 
Zubehör 
 

Die Grunderwerbsteuer bemisst sich nach 

der Gegenleistung für das Grundstück und 

wird anschließend mit dem Grunder-

werbsteuersatz des jeweiligen Bundes-

lands multipliziert. Bei der Berechnung 

werden allerdings die Werte nicht berück-

sichtigt, welche auf miterworbenes Zube-

hör entfallen. Dies hatte der Bundesfi-

nanzhof am 3.6.2020 entschieden. Voran-

gegangen war ein Fall, bei dem beim Ver-

kauf eines Geschäfts die darin befindliche 

Ladeneinrichtung mit in die Berechnung 

der Grunderwerbsteuer einbezogen 

wurde.  

 

Nach dieser Entscheidung wird Zubehör 

wie z. B. eine Ladeneinrichtung als be-

wegliche Sache gesetzlich definiert, die 

dem wirtschaftlichen Zweck einer Haupt-

sache dient und mit dieser in einem räum-

lichen Verhältnis steht. Damit sind alle 

dem Unternehmen zugeordneten Gegen-

stände als Zubehör anzusehen, wenn eine 

dauernde Verbindung mit dem wirtschaft-

lichen Zweck des Grundstücks vorliegt. 

Ob Zubehör vorliegt oder nicht, ist in je-

dem Fall gesondert zu prüfen. 

 

 

 

 

9. Beschränkte Verlängerung 
der Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht 
 

Die Corona-Pandemie ist noch nicht 

überwunden und viele Unternehmen sind 

aufgrund der Pandemie insolvenzgefähr-

det. Um Unternehmen auch weiterhin die 

Möglichkeit zu geben, sich unter Inan-

spruchnahme staatlicher Hilfsangebote 

und im Rahmen außergerichtlicher Ver-

handlungen zu sanieren und zu finanzie-

ren, soll die Insolvenzantragspflicht wei-

terhin ausgesetzt werden können. Die 

Aussetzung soll für den Zeitraum vom 

1.10.2020 bis zum 31.12.2020 verlängert 

werden. Diese Verlängerung soll jedoch 

nur für Unternehmen gelten, die infolge 

der Pandemie überschuldet sind, ohne 

zahlungsunfähig zu sein. 

 

Anders als bei zahlungsunfähigen Unter-

nehmen bestehen bei überschuldeten Un-

ternehmen Chancen, die Insolvenz dau-

erhaft abzuwenden. Unternehmen, die 

zahlungsunfähig sind, können dagegen 

ihre fälligen Verbindlichkeiten bereits 

nicht mehr bezahlen. Das bedeutet, dass 

es diesen Unternehmen nicht in ausrei-

chendem Maße gelungen ist, ihre Fi-

nanzlage unter Zuhilfenahme der vielfäl-

tigen staatlichen Hilfsangebote zu stabi-

lisieren. Um das erforderliche Vertrauen 

in den Wirtschaftsverkehr zu erhalten, 

sollen diese Unternehmen daher nicht in 

die Verlängerung einbezogen werden.  

 
 

10. Modernisierung des Woh-
nungseigentumsgesetzes (WEG)  
 

Neben dem Bundestag hat nun auch der 

Bundesrat der Modernisierung des Woh-

nungseigentumsgesetzes zugestimmt. 

Hier kurz die wichtigsten Punkte: 

 

 Mieter haben künftig einen Anspruch 

darauf, dass Vermieter den Einbau ei-
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ner Elektro-Ladestation sowie Maß-

nahmen zur Barrierereduzierung und 

zum Einbruchschutz auf Kosten der 

Mieter gestatten. 

 

 Einzelne Wohnungseigentümer kön-

nen künftig verlangen, dass sog. privi-

legierte Maßnahmen von den Mitei-

gentümern zu gestatten sind (z. B. Ein-

bau einer Lademöglichkeit für E-Au-

tos, Aus- und Umbaumaßnahmen für 

mehr Barrierefreiheit, zum Einbruch-

schutz und für einen Glasfaseran-

schluss). Es bedarf hier künftig nicht 

mehr der Zustimmung aller. Die Kos-

ten trägt der jeweilige Eigentümer. 

 

 Bauliche Maßnahmen: Hat eine dop-

pelt qualifizierte Mehrheit in der Ei-

gentümerversammlung (das heißt: 

mehr als zwei Drittel der Stimmen auf 

der Eigentümerversammlung und min-

destens 50 % der Miteigentumsanteile 

an der Immobilie) für die Maßnahme 

gestimmt, haben alle Eigentümer die 

Maßnahme zu bezahlen. Das gilt nicht, 

wenn sie mit unverhältnismäßigen 

Kosten verbunden ist. Gibt es für die 

Maßnahme nur einen einfachen Mehr-

heitsbeschluss in der Eigentümerver-

sammlung, müssen diejenigen dafür 

zahlen, die dafür gestimmt haben. 

 

 Verwalter dürfen nur über Maßnah-

men von untergeordneter Bedeutung 

und über solche, die keine gewichtigen 

finanziellen Auswirkungen für die 

Wohnungseigentümer haben, entschei-

den. Ferner können Verwalter erleich-

tert abberufen und die Verwalterver-

träge erleichtert gekündigt werden. Ei-

gentümer haben künftig das Recht auf 

einen Verwalter mit einem Sachkunde-

nachweis. 

 

Die neuen Regelungen gelten voraussicht-

lich ab 1.12.2020. 

 

 

11. Verbot von Kurzzeitvermie-
tungen 
 

Für viele europäische Städte werden über 

Onlineplattformen wie z. B. Airbnb pri-

vate Wohnungen für Kurzzeitvermietun-

gen angeboten. Für Wohnungs-eigentü-

mer ist die Vermietung für einen Kurz-

aufenthalt i. d. R.  lukrativer als eine 

langfristige Vermietung. 

 

Darauf haben einige Städte reagiert und 

sog. Zweckentfremdungsverbote erlas-

sen. Bei einem Verstoß gegen ein solches 

Verbot kann ein Bußgeld fällig werden. 

Die Richter des Europäischen Gerichts-

hofs hatten am 22.9.2020 zu entscheiden, 

ob eine solche Regelung durch das Uni-

onsrecht gedeckt ist.  

 

Dabei kamen sie zu dem Entschluss, dass 

eine nationale Regelung, die eine regel- 

mäßige Kurzzeitvermietung einer Woh-

nung an Personen, die sich nur vorüber-

gehend in der betreffenden Gemeinde 

aufhalten, ohne dort einen Wohnsitz zu 

begründen, von einer Genehmigung ab-

hängig macht, mit dem Unionsrecht in 

Einklang steht. Die Bekämpfung des 

Mangels an Wohnungen, die längerfris-

tig vermietet werden, stellt einen zwin-

genden Grund des Allgemeininteresses 

dar, der eine solche Regelung rechtfer-

tigt. 

 

 

12. Fortentwicklung des Sanie-
rungs- und Insolvenzrechts 
 

Der Entwurf des Gesetzes zur Fortent-

wicklung des Sanierungs- und Insol-

venzrechts sieht u. a. die Einführung ei-

nes Rechtsrahmens für Restrukturierun-

gen vor, mit dem Insolvenzen abgewen-

det werden können. Davon sollen insbe-

sondere auch Unternehmen Gebrauch 

machen, die infolge der Corona-Pande-
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mie in finanzielle Schwierigkeiten geraten 

sind. Hier die wichtigsten Änderungen: 

 

 Stärkere Abgrenzung zwischen Über-

schuldung und drohender Zahlungsun-

fähigkeit (Überschuldungsprüfung – 

Prognosezeitraum ein Jahr; Prüfung 

der drohenden Zahlungsunfähigkeit – 

Prognosezeitraum zwei Jahre) 

 Verpflichtung der Geschäftsleiter haf-

tungsbeschränkter Unternehmensträ-

ger zur Wahrung der Gläubigerinteres-

sen, im Rahmen der Ausübung des un-

ternehmerischen Ermessens, bei dro-

hender Zahlungsunfähigkeit des Un-

ternehmensträgers 

 Haftung gegenüber dem Unterneh-

mensträger bei schuldhafter Verlet-

zung dieser Pflichten 

 Verkürzung des Prognosezeitraums für 

die Fortführungsprognose im Über-

schuldungstatbestand 

 

Das Gesetz soll in weiten Teilen am 

1.1.2021 in Kraft treten. 

 

 

13. Keine Werbung auf Social-Me-
dia-Plattformen mit über Gewinn-
spiele  
 generierten Bewertungen  
 

Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) 

hat mit seinem Urteil vom 20.8.2020 ent-

schieden, dass eine Werbung mit Bewer-

tungen auf Social-Media-Plattformen, die 

als Gegenleistung für die Teilnahme an ei-

nem Gewinnspiel abgegeben werden, un-

lauter ist. Es kann unterstellt werden, dass 

durch eine Gewinnspielauslobung eine er-

hebliche Zahl an Bewertungen generiert 

wird.  

 

In dem entschiedenen Fall lobte ein Unter-

nehmen über Facebook ein Gewinnspiel 

für einen Luxus-Whirlpool aus. Im Text 

heißt es: „Wie Du gewinnen kannst? Ganz 

einfach: Diesen Post liken, kommentieren, 

teilen; unsere Seite liken oder bewerten. 

Jede Aktion erhält ein Los und erhöht 

eine Gewinnchance“. 

 

Die Werbung mit den hier gegenständli-

chen Bewertungen war irreführend und 

damit unlauter, entschied das OLG. 

Grundsätzlich wirken Äußerungen Drit-

ter in der Werbung objektiv und werden 

daher im Allgemeinen höher bewertet als 

eigene Äußerungen des Werbenden. 

Deshalb war die Werbung mit bezahlten 

Empfehlungen unzulässig. Ein Kunde, 

der eine Empfehlung ausspricht, muss in 

seinem Urteil frei und unabhängig sein. 

Die Bewertungen waren jedoch teilweise 

nicht frei und unabhängig abgegeben 

worden. Es ist vielmehr davon auszuge-

hen, dass ein nicht unerheblicher Teil der 

Bewertungen nur deshalb abgegeben 

wurde, weil sie durch die Gewinnspiel-

teilnahme „belohnt“ wurden. Es liegt auf 

der Hand, dass Bewertungen aus Anlass 

des Gewinnspiels eher positiv ausfallen. 

Es ist damit keine „bezahlte“ Empfeh-

lung im Wortsinn gegeben. Gleichwohl 

sind die Bewertungen nicht als objektiv 

anzusehen, stellte das OLG klar. 

 

 

14. Abmahnmissbrauch – Gesetz 
zur Stärkung des fairen Wettbe-
werbs beschlossen 
 

Der Deutsche Bundestag hat am 

10.9.2020 den vom Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz ein-

gebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 

Stärkung des fairen Wettbewerbs be-

schlossen. Das Gesetz soll zur Eindäm-

mung des Abmahnmissbrauchs führen. 

Davon sind insbesondere Selbstständige 

sowie kleinere und mittlere Unterneh-

men betroffen. Das Gesetz betrifft u. a. 

folgende Kernpunkte: 

 

 Verringerung finanzieller Anreize 

für Abmahner: Bei Verstößen gegen 

Informations- und Kennzeichnungs-
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pflichten im Internet oder bei Verstö-

ßen von Unternehmen (< 250 Mitar-

beitern) gegen Datenschutzrecht be-

steht kein Anspruch auf Kostenerstat-

tung für die Abmahnung. Bei erstmali-

ger Abmahnung wird hier auch die 

Höhe einer Vertragsstrafe begrenzt. 

 

 Erhöhung der Voraussetzungen für 

die Anspruchsbefugnis der Abmah-

ner: Mitbewerber können Unterlas-

sungsansprüche in Zukunft nur noch 

geltend machen, wenn sie im erhebli-

chem Maße Waren oder Dienstleistun-

gen vertreiben oder nachfragen. 

 

 Erleichterung der Gegenansprüche 

des Abgemahnten: Die Betroffenen 

können missbräuchliche Abmahnun-

gen in Zukunft durch die Schaffung 

mehrerer Regelbeispiele für miss-

bräuchliche Abmahnungen leichter 

darlegen (z. B. massenhafte Versen-

dung von Abmahnungen durch Mitbe-

werber, Verlangen offensichtlich über-

höhter Vertragsstrafen). Wer zu un-

recht abgemahnt wird, erhält außerdem 

einen Gegenanspruch auf Ersatz der 

Kosten für die erforderliche Rechts-

verteidigung. 

 

 Wahl des Gerichtsstands: In Zukunft 

gilt bei Rechtsverletzungen im Internet 

und im elektronischen Geschäftsver-

kehr einheitlich der allgemeine Ge-

richtsstand des zuvor Abgemahnten.  

 

 Ergänzung des Designgesetzes: 

Nach dem bisher geltenden Designrecht 

können Hersteller von komplexen Erzeug-

nissen, die aus mehreren auseinander- und 

wieder zusammenbaubaren Bauelemen-

ten bestehen (z. B. Automobile), auch für 

einzelne Bauelemente (z. B. Kotflügel) 

Designschutz in Anspruch nehmen, sofern 

das Design neu ist und Eigenart hat. Dies 

gilt aber nur für solche Bauelemente, die 

in ein komplexes Erzeugnis eingefügt sind 

und die bei ihrer bestimmungsgemäßen 

Verwendung sichtbar bleiben. Die nun 

beschlossene Neuregelung wird auf alle 

nach Inkrafttreten des Gesetzes angemel-

deten Designs anwendbar sein und vo-

raussichtlich zu einer Preisreduzierung 

bei sichtbaren Autoersatzteilen wie Ka-

rosserieteilen, Scheinwerfern und Ver-

glasungen führen. 

 

 
15. Mindestlohn für Einsatz in der 
umfassenden häuslichen Betreu-
ung 
 

In einem vom Landesarbeitsgericht Ber-

lin (LAG) entschiedenen Fall wurde eine 

bulgarische Staatsangehörige auf Ver-

mittlung einer deutschen Agentur von ih-

rem in Bulgarien ansässigen Arbeitgeber 

nach Deutschland entsandt, um eine 

hilfsbedürftige 96-jährige Dame zu be-

treuen. In dem Arbeitsvertrag war eine 

Arbeitszeit von 30 Std./Woche verein-

bart. In dem Betreuungsvertrag war eine 

umfassende Betreuung mit Körper-

pflege, Hilfe beim Essen, Führung des 

Haushalts und Gesellschaftleisten und 

ein Betreuungsentgelt für 30 Std./Woche 

vereinbart. Ferner war sie gehalten, in 

der Wohnung zu wohnen und zu über-

nachten. Nach Angaben der Pflegerin 

war sie über mehrere Monate täglich von 

6 Uhr morgens bis ca. 22/23 Uhr im Ein-

satz und musste sich auch nachts bereit-

halten. Daher verlangte sie für die ge-

samte Zeit die Zahlung des Mindest-

lohns. 

 

Das LAG sprach der Pflegekraft den ge-

forderten Mindestlohn ausgehend von ei-

ner täglichen Arbeitszeit von 21 Stunden 

zu. Zur Begründung führten die LAG-

Richter aus, dass die Berufung des Ar-

beitgebers auf die vereinbarte Begren-

zung der Arbeitszeit auf 30 Std. treuwid-

rig ist, wenn eine umfassende Betreuung 

zugesagt und die Verantwortung sowohl 

für die Betreuung als auch die Einhal-
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tung der Arbeitszeit der Pflegekraft über-

tragen wird. Es ist Aufgabe des Arbeitge-

bers, die Einhaltung von Arbeitszeiten zu 

organisieren. Dies war hier nicht gesche-

hen. Ferner war die angesetzte Zeit von 30 

Std./Woche für das zugesagte Leistungs-

spektrum im vorliegenden Fall unrealis-

tisch. 

 
 

16. Falsche Angaben beim Versi-
cherungsvertrag 
 

Beantwortet ein Versicherungsnehmer 

beim Vertragsschluss Fragen zum Ge-

sundheitszustand bewusst wahrheitswid-

rig, kann die Versicherung vom Vertrag 

zurücktreten.  

 

Diesem Beschluss des Oberlandesgerichts 

Braunschweig (OLG) lag folgender Sach-

verhalt zugrunde: Ein Vater hatte im Jahr 

2011 für seine damals 15-jährige Tochter 

eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab-

geschlossen. Die Frage nach Vorerkran-

kungen im Versicherungsformular hatte 

der Vater mit „nein“ beantwortet, obwohl 

die Tochter damals bereits seit zwei Jah-

ren an einer Psycho- und Verhaltensthera-

pie, unter anderem wegen Entwicklungs- 

und Essstörungen, teilnahm. Als der Vater 

die Versicherung im Juli 2016 in An-

spruch nehmen wollte, weil seine Tochter 

wegen psychischer Beeinträchtigungen 

nicht in der Lage war, ihre Schulausbil-

dung fortzusetzen oder eine Berufsausbil-

dung zu beginnen, lehnte die Versiche-

rung dies ab und trat vom Vertrag wegen 

Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht zurück.  

 

Das OLG gab der Versicherung recht und 

führte u. a. aus, dass sich der Vater nicht 

darauf zurückziehen konnte, dass einige 

Störungen seiner Tochter seinerzeit aus-

geheilt waren, denn im Wortlaut des For-

mulars wurde eindeutig nach aufgetrete-

nen Krankheiten in den letzten fünf Jah-

ren gefragt. 

 

 

17. Änderungen eines Testa-
ments bedürfen immer der Unter-
schrift 
 

Änderungen eines Testaments können 

grundsätzlich auch auf der Kopie des ei-

genhändig geschriebenen und unter-

schriebenen Testaments vorgenommen 

werden. Voraussetzung ist dabei aller-

dings, dass auch die Änderungen mit ei-

ner Unterschrift des Erblassers versehen 

sind.  

 

Eine Erblasserin verfasste handschrift-

lich ein Testament. Das Original wurde 

in einem Bankschließfach deponiert und 

Kopien verwahrte sie in ihrer Wohnung. 

Auf einer der Kopien nahm die Erblasse-

rin zwei handschriftliche Ergänzungen 

bzw. Streichungen vor. Die erste Ände-

rung versah sie mit Datum und Unter-

schrift, bei der zweiten Änderung hinge-

gen fehlte eine Unterschrift. Nach dem 

Tod der Erblasserin berief sich einer der 

beiden Söhne darauf, entsprechend der 

beiden vorgenommenen Änderungen Al-

leinerbe geworden zu sein und bean-

tragte die Erteilung eines Alleinerb-

scheins.  

 

Die Richter sahen in der zweiten Ände-

rung keine gültige Testamentsänderung, 

sodass die Erteilung des Alleinerb-

scheins abgelehnt wurde. Nachdem die 

Erblasserin ihre erste Änderung unter-

zeichnet hatte, ihre zweite Änderung je-

doch nicht, konnte nicht ausgeschlossen 

werden, dass es sich lediglich um einen 

Entwurf handelte, führten die Richter in 

ihrer Begründung aus. 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.11.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

16.11.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 26.11.2020 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundes-
bank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 

106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 
105,6;  
Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

